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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 11 (Beschlussfassung über die Schaffung 
eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs-
rechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung) 

Zu Tagesordnungspunkt 11 der Hauptversammlung am 8. Juni 2022 schlagen der Vorstand 
und der Aufsichtsrat vor, ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2022) zu 
schaffen. Gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG erstattet 
der Vorstand zu Tagesordnungspunkt 11 der Hauptversammlung über die Gründe für die 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei Ausgabe der neuen Ak-
tien diesen Bericht. 

Das unter Tagesordnungspunkt 11 lit. a) der Einberufung zur Hauptversammlung am 8. Juni 
2022 vorgeschlagene neue genehmigte Kapital soll den Vorstand ermächtigen, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 7. Juni 2027 
um bis zu EUR 2.150.000,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 2.150.000 
neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhö-
hen (Genehmigtes Kapital 2022).  

Das Genehmigte Kapital 2022 soll der Gesellschaft nach Wirksamwerden der unter Tages-
ordnungspunkt 9 dieser Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorgeschlagenen form-
wechselnden Umwandlung der Gesellschaft in die Rechtsform der Europäischen Gesell-
schaft (Societas Europaea, SE) in Zukunft die Möglichkeit bieten, neue Aktien im Rahmen 
von aktienbasierten Vergütungs- beziehungsweise Belegschaftsaktienprogrammen auszu-
geben. Die Gesellschaft will den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft, Mitgliedern 
des Vertretungsorgans eines mit der Gesellschaft im Sinne von § 15 AktG verbundenen Un-
ternehmens oder Arbeitnehmern der Gesellschaft und ihrer im Sinne von § 15 AktG ver-
bundenen Unternehmen über Belegschaftsaktienprogramme und aktienbasierte Vergü-
tung ermöglichen, sich am Unternehmen und an seiner Entwicklung zu beteiligen. Eine sol-
che Beteiligung ist auch vom Gesetzgeber erwünscht und wird daher in mehrfacher Weise 
erleichtert.  

Die Ausgabe von Aktien der Gesellschaft an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mit-
glieder des Vertretungsorgans eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens oder 
Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer verbundenen Unternehmen soll die Identifikation 
der Führungskräfte und Mitarbeiter mit der Gesellschaft stärken und einen Anreiz geben, 
auf eine dauerhafte Wertsteigerung für das Unternehmen zu achten. Sie sollen an das Un-
ternehmen gebunden und auch als Aktionäre an dessen langfristiger Entwicklung beteiligt 
werden. Hierdurch sollen im Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre das Ver-
ständnis und die Bereitschaft zur Übernahme größerer, vor allem wirtschaftlicher Mitver-
antwortung gestärkt werden. Die Ausgabe von Aktien ermöglicht auch Gestaltungen mit 
langfristiger Anreizwirkung, bei denen nicht nur positive, sondern auch negative Entwick-
lungen Berücksichtigung finden können.  
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Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022 zur Ausgabe von Aktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht (§ 203 Abs. 1 
Satz 1 in Verbindung mit § 186 Abs. 1 AktG), wobei auch ein mittelbares Bezugsrecht im 
Sinne des § 186 Abs. 5 AktG genügt. Die Ausgabe von Aktien unter Einräumung eines sol-
chen mittelbaren Bezugsrechts ist bereits nach dem Gesetz nicht als Bezugsrechtsaus-
schluss anzusehen. Den Aktionären werden letztlich die gleichen Bezugsrechte gewährt wie 
bei einem direkten Bezug. Aus abwicklungstechnischen Gründen werden lediglich ein oder 
mehrere Kreditinstitute an der Abwicklung beteiligt. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt 
werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das Bezugsrecht aus-
schließen zu können. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung soll den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre er-
lauben, um neue Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder des Vertretungs-
organs eines mit der Gesellschaft im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmens oder 
an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder eines mit ihr im Sinne von § 15 AktG verbundenen 
Unternehmens auszugeben. Eine Aktienausgabe an Führungskräfte und/oder Arbeitneh-
mer fördert die Identifikation mit dem Unternehmen und unterstützt die Bereitschaft zur 
Übernahme von Mitverantwortung im Unternehmen. Die aktienbasierte Vergütung bietet 
zudem die Möglichkeit, die Vergütung von Führungskräften und / oder Arbeitnehmern in 
geeigneten Fällen auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung auszurichten. In dem 
durch § 204 Abs. 3 Satz 1 AktG zugelassenen Rahmen soll die Möglichkeit eingeräumt wer-
den, die auf die neuen Aktien zu leistenden Einlage aus dem Teil des Jahresüberschusses 
zu decken, den Vorstand und Aufsichtsrat nach § 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinnrückla-
gen einstellen könnten. Das erleichtert die Abwicklung der Aktienausgabe und entspricht 
dem Umstand, dass die Ausgabe in diesen Fällen Vergütungscharakter hat. Soweit die 
neuen Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft ausgegeben werden sollen, ent-
scheidet über die Gewährung der Aktien nicht der Vorstand, sondern entsprechend der 
aktienrechtlichen Zuständigkeitsverteilung der Aufsichtsrat der Gesellschaft. 

Das Bezugsrecht kann zudem ausgeschlossen werden zur Ausgabe von bis zu 243.000 
neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlage, soweit dies erforderlich 
ist, um Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder mit ihr im Sinne von § 15 AktG ver-
bundenen Unternehmen unter Ausschluss der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichts-
rats der Gesellschaft sowie des Vorstands, des Aufsichtsrats und sonstiger Organmitglieder 
verbundener Unternehmen auszugeben (Belegschaftsaktien). Die neuen Aktien können da-
bei auch unter Zwischenschaltung eines Kreditinstituts oder eines nach § 53 Abs. 1 Satz 1 
oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Kreditwesengesetzes tätigen Unternehmens aus-
gegeben werden. Die Belegschaftsaktien sollen auch unter Beachtung der in § 204 Abs. 3 
Satz 1 AktG näher geregelten Voraussetzungen in der Weise ausgegeben werden können, 
dass die auf sie zu leistende Einlage aus dem Teil des Jahresüberschusses gedeckt wird, den 
nach § 58 Abs. 2 AktG Vorstand und Aufsichtsrat in andere Gewinnrücklagen einstellen 
könnten. Hierdurch wird der Gesellschaft die Möglichkeit gegeben, die Leistungen ihrer 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die der mit ihr verbundenen Unternehmen im Sinne 
von § 15 AktG mit der Ausgabe von Aktien zu honorieren und die Arbeitnehmer so am Er-
folg des Unternehmens zu beteiligen. Eine Incentivierung der Arbeitnehmer durch eine Be-
teiligung am Erfolg der Aktien der Gesellschaft an der Börse liegt auch im Interesse der 
Aktionäre. Nur wenn das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist, ist es der Gesell-
schaft möglich, Aktien an Arbeitnehmer auszugeben. Zwar können für Belegschaftsaktien-
programme und für die aktienbasierte Vergütung auch zurückerworbene eigene Aktien ein-
gesetzt werden, soweit dies gesetzlich zulässig ist beziehungsweise dem Vorstand eine ent-
sprechende Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erteilt worden ist. Eine solche hat 
die Hauptversammlung am 23. Juni 2021 unter Tagesordnungspunkt 3 beschlossen. Gleich-
wohl soll die Gesellschaft weiterhin die notwendige Flexibilität haben, alternativ oder zu-
sätzlich zur Ausgabe eigener Aktien durch eine Kapitalerhöhung neue Aktien schaffen und 
ausgeben zu können. Durch Nutzung des Genehmigten Kapitals 2022 können dann auch 
ohne Rückgriff auf den Bestand eigener Aktien und unabhängig von einem vorherigen 
Rückerwerb – und insoweit liquiditätsschonend – Aktien als Belegschaftsaktien ausgegeben 
werden. Ferner handelt es sich bei den unter dieser Ermächtigung auszugebenden Aktien 
nur um einen verhältnismäßig kleinen Teil des derzeitigen Grundkapitals (ca. 1,00 %). Die 
Aktionäre werden daher ohnehin nur gering verwässert und haben stets die Möglichkeit, 
ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft durch Zukäufe von Aktien über die Börse 
aufrechtzuerhalten. 

Das Bezugsrecht kann ferner bei der Durchführung von Aktiendividenden (auch als Scrip 
Dividend bekannt) ausgeschlossen werden, in deren Rahmen Aktien der Gesellschaft (auch 
teilweise- und/oder wahlweise) zur Erfüllung von Dividendenansprüchen der Aktionäre 
verwendet werden. Dadurch soll es der Gesellschaft ermöglicht werden, eine Aktiendivi-
dende zu optimalen Bedingungen auszuschütten. Bei einer Aktiendividende wird den Akti-
onären angeboten, ihren mit dem Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung 
entstandenen Anspruch auf Auszahlung der Dividende ganz oder teilweise als Sacheinlage 
in die Gesellschaft einzulegen, um im Gegenzug neue Aktien der Gesellschaft zu beziehen. 
Die Ausschüttung einer Aktiendividende kann als Bezugsrechtsemission insbesondere un-
ter Beachtung der Bestimmungen in § 186 Abs. 1 AktG (Mindestbezugsfrist von zwei Wo-
chen) und § 186 Abs. 2 AktG (Bekanntgabe des Ausgabebetrags spätestens drei Tage vor 
Ablauf der Bezugsfrist) erfolgen. Im Einzelfall kann es je nach Kapitalmarktsituation indes 
vorzugswürdig sein, die Ausschüttung einer Aktiendividende so auszugestalten, dass der 
Vorstand zwar allen Aktionären, die dividendenberechtigt sind, unter Wahrung des allge-
meinen Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) neue Aktien zum Bezug gegen Einlage 
ihres Dividendenanspruchs anbietet und damit wirtschaftlich den Aktionären ein Bezugs-
recht gewährt, jedoch das Bezugsrecht der Aktionäre auf neue Aktien rechtlich insgesamt 
ausschließt. Ein solcher Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht die Ausschüttung der Ak-
tiendividende ohne die vorgenannten Beschränkungen des § 203 Abs. 1 AktG in Verbin-
dung mit § 186 Abs. 1 und 2 AktG und damit zu flexibleren Bedingungen. Angesichts des 
Umstands, dass allen Aktionären die neuen Aktien angeboten werden und überschießende 



Seite 4/5 

Dividendenbeträge durch Barzahlung der Dividende abgegolten werden, erscheint ein Be-
zugsrechtsausschluss in einem solchen Fall als gerechtfertigt und angemessen. 

Die Ausgabe neuer Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts darf nach dieser Ermächti-
gung nur erfolgen, wenn auf die Summe der neuen Aktien zusammen mit Aktien, die von 
der Gesellschaft während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter einer anderen Ermächti-
gung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben oder übertragen wer-
den oder aufgrund einer während der Laufzeit dieser Ermächtigung auf der Grundlage der 
Ausnutzung einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts begebenen 
Wandelschuldverschreibung und/oder Optionsschuldverschreibung auszugeben sind, 
rechnerisch ein Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von insgesamt nicht mehr als 10 % 
des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächti-
gung entfällt. Diese Einschränkung geht über die gesetzlichen Vorgaben hinaus. Auf diese 
Weise soll die Beeinträchtigung der Aktionäre in engen Grenzen gehalten werden und die 
Aktionäre sollen vor einer möglichen übermäßigen Verwässerung ihrer Anteile bei der Aus-
gabe neuer Aktien – gleich ob aus genehmigtem oder bedingtem Kapital – geschützt wer-
den. 

Der Vorstand wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung der Ermächtigung im 
Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ist. Sofern der Vorstand während eines Ge-
schäftsjahres eine der vorstehenden Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss im Rah-
men einer Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2022 ausnutzt, wird er in der 
folgenden Hauptversammlung hierüber berichten. 



Munchen, 25. April 2022 

Rolf Unterberger 
Vorsitzender des Vorstan 

na gner 
Mitg des Vorstands 

Dr. Udo Stre T r 
Mitglied des orstands 
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